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Hoher Selbstbehalt bei
Abklärung eines Tumors
Ich wohne ausserhalb des

Kantons Zürich, musste aber
auf Anraten meines Arztes
im Universitätsspital Zürich
einen Tumor im Ohr abklären
lassen. Meine Krankenkasse
verrechnet mir nun ungedeck-
te Kosten von einigen hundert
Franken, die ich selber tragen
muss. Kann sie das? Ich bin
privat versichert und war der

Ansicht, dass ich mich in der

ganzen Schweiz bei jedem be-

liebigen Arzt untersuchen las-

sen kann ohne Mehrkosten.
Stimmt das nicht? Die Kran-
kenkasse verweist auf einen
Artikel im KVG. Wie kann ich
das in Zukunft umgehen? Soll
ich die Krankenkasse wech-
sein? Sind Untersuchungen
(z.B. ausserkantonale) durch
den Grundtarif oder durch
die Zusatzversicherungen ge-
deckt?

Sie schreiben uns, dass Ihre
Krankenkasse auf einen Arti-
kel im KVG verweist. Der
Grund dafür ist, dass das

KVG (Krankenversicherungs-
gesetz, öffentlich-rechtlich,
regelt die Grundversicherung)
und das WG (Versicherungs-
Vertragsgesetz, untersteht dem

Privatrecht, regelt die private
Versicherung) klar auseinan-
der gehalten werden müssen.
Über das KVG werden Ihnen
ambulante Leistungen gemäss
dem Tarif des Wohnkantons
bezahlt. Zürich hat ver-
gleichsweise hohe Tarife (und
verlangt von seinen Versicher-
ten dementsprechend hohe

Monatsprämien). Wenn Sie

also in einem Kanton woh-
nen, wo niedrige Prämien ge-
zahlt werden, müssen Sie die
Differenz der Kosten selber
tragen. Die Privatversiche-

rung dagegen bezieht sich nur

auf stationäre Aufenthalte
und zahlt in Ihrem Fall also
nicht. Leider hilft Ihnen auch
ein Krankenkassenwechsel
nicht, da diese Regelung bei
allen Kassen gleich ist. Unklar
bleibt allerdings, warum in
Ihrem Fall der Selbstbehalt so

ungewöhnlich hoch ist. Es

stellt sich die Frage, ob Leis-

tungen verrechnet wurden,
die nicht von der Grundversi-
cherung gedeckt sind. In die-

sem Fall hätte man Sie vor-
gängig darüber informieren
sollen.

Die Krankengeschichte
kostenlos herausgeben
Seit längerer Zeit benötige ich
intensive medizinische Be-

treuung, da ich an einem bös-

artigen Tumor leide. Ich kom-
me aber mit meinem jetzigen
Arzt nicht mehr zurecht; ich
habe das Gefühl, von ihm
nicht optimal behandelt wor-
den zu sein. Habe ich das

Recht, die Herausgabe mei-

ner Krankengeschichte zu
verlangen?

Ja, der Arzt muss Ihnen die

Krankengeschichte aushändi-

gen, und zwar kostenlos. Kor-
rekterweise müssen Sie unter-
schreiben, dass Sie die voll-
ständige Original-Krankenge-
schichte erhalten haben und
der Arzt somit der Aufbewah-

rungs- und Auskunftspflicht
enthoben ist. Oft reicht es

aber auch, sich die wichtigs-
ten Unterlagen der letzten
Jahre als Kopie geben zu las-

sen. Auch dies muss vom Arzt
unentgeltlich geleistet wer-
den, sofern sich der Aufwand
im üblichen Rahmen hält.

Crista Nz'e/zizs, Sc/zzzzez'zeri-

sc/ze Pariezzfezzorgzzzzzsafzo/z,

Posf/ac/z 850, 8025 Zzlric/z

Dr. Hözzszizeziz Berger

BVG-Revision: Pensio-
nierte nicht betroffen
Ich werde nächstes Jahr pen-
sioniert und verfolge sehr auf-
merksam die Presseberichte
über die bevorstehende Sen-

kung des Rentensatzes. Wel-
che Konsequenzen würde das

für mich haben?

Gar keine. Erstens ist die Sen-

kung offenbar noch nicht be-
schlossene Sache, zweitens
dürften angehende Pensionis-

ten, wenn überhaupt, nur am
Rande davon betroffen sein.

Der Umwandlungssatz von
7,2 Prozent (siehe Kästchen
Seite 48) wurde vor 15 Jahren
errechnet und basiert auf der

damaligen Lebenserwartung
von 65-Jährigen. Seither wer-
den die Menschen zusehends
älter und die Renten müssen

entsprechend länger ausge-
richtet werden. Dieser Mehr-

Hodler
und seine Schweizer
Künstlerfreunde

Neue Ausstellung ab 15. April

Dienstag bis Samstag 14-17 Uhr

Sonntag 11-15 Uhr

Villa Flora Winterthur
Tösstalstrasse 44, Winterthur
Telefon 052 212 99 66

www.villaflora.ch

aufwand soll nun mit einer
tieferen Rente (entspricht
einem tieferen Umwandlungs-
satz) korrigiert werden. Ein
erster Revisionsentwurf des

Departements des Innern
sieht eine stufenweise Anpas-
sung während 13 Jahren an
den vorgesehenen neuen Satz

von 6,65 Prozent vor. Deshalb
wären angehende Pensionis-
ten wie Sie davon nur sehr

wenig oder gar nicht betrof-
fen. Überhaupt keine Konse-

quenzen hat die Revision für
Rentenbezüger. Anders als bei
der AHV ist in der Zweiten
Säule nämlich die anlässlich
der Pensionierung errechnete
Rente lebenslänglich garan-
tiert. Ebenfalls nicht betroffen
sind Pensionskassen mit Leis-

tungsprimat; hier wird die
Rente ja in Prozenten des zu-
letzt bezogenen Jahressalärs
errechnet.

Eigentlich sollte die Bot-
schaft zur ersten BVG-Revi-
sion längst vorliegen. Offen-
bar sind im Bundesrat immer
noch nicht alle Differenzen
bereinigt, auch der Umwand-
lungssatz dürfte dazugehö-
ren. Viele Pensionskassen
schwimmen derzeit in den

Kapitalgewinnen, die sie

durch Börsengeschäfte erzielt
haben. So konnte die Pen-
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